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Hundeverbotsbeschilderung für die Kazmairwiese

Antrag des Bezirksausschusses 8 – Schwanthalerhöhe
Nr. 14-20 / B 05639 vom 11.12.2018

Sehr geehrte Frau Stöhr,

bei der im Antrag Nr. 14-20 / B 05639 des Bezirksausschusses 8 vom 11.12.2018 angespro-
chenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne 
des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer stadt-
ratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

In Ihrem Antrag haben Sie darum gebeten, am Zugangstor der Schulsportfreianlage an der 
Astallerstr. 31/Ecke Kazmairstraße ein Hundeverbotsschild anzubringen, da in letzter Zeit 
vermehrt beobachtet wurde, dass Hundebesitzer die Sportanlage nutzen, um ihre Hunde frei 
laufen zu lassen.

Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Das Sportamt wird, wie von Ihnen vorgeschlagen, eine entsprechende Beschilderung 
anbringen lassen und den Platzwart mit der Kontrolle der Einhaltung dieses Verbots 
beauftragen. 
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Der Antrag Nr. 14-20 / B 05639 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 8 – 
Schwanthalerhöhe vom 11.12.2018 ist hiermit satzungsgemäß behandelt. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Beatrix Zurek
Stadtschulrätin


